
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt Wup
pertal, die vom 26.02.2005 an im Eingangsbereich des Rathauses Barmen 
(Wegnerstraße 7) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis 
Seiten 

Satzungen 
Veränderungssperren 
Bauleitpläne 2 
Planfeststellungsverfahren 
Tagesordnung des Rates 
Sonstige Bekanntmachungen 3 bis 12 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkraftreten von Bauleitplänen 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.05.2002 den nachfolgend genannten 
Bebauungsplan gemäß § 10 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) als Satzung beschlossen. 

Bebauungsplan 311 – Rädchen (2. Änd.) 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der vereinf. Änderung des Bebauungsplanes umfasst 
die Freiflächen zwischen den Grundstücken Echoer Straße Nr. 61/63 und Heidter Straße Nr. 
69. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 
Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 
während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 unbeachtlich, wenn 
sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in Fällen des 
§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu
legen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Wuppertal, den 21.02.2005 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 



















  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

Gemäß § 11 Abs. 1 und 3 des Gesellschaftsvertrages wurden die folgenden Herren in den Auf
sichtsrat der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH bestellt: 

Herr Lorenz Bahr 

Herr Fabian Bleck 

Herr Peter H. Jung, Vorsitzender 

Herr Wilfried Josef Klein 

Herr Jan Phillip Kühme 

Herr Klaus Jürgen Reese, stellv. Vorsitzender 


 Herr Oliver Zier 


Wuppertal, 17.02.05 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH 
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